
 
 

Internationales Rahmenabkommen 
 

zwischen 
 

der ThyssenKrupp AG, dem Konzernbetriebsrat der ThyssenKrupp AG, 
 

der IG Metall und der IndustriAll Global Union 
 
 
 

Präambel 
 
ThyssenKrupp als Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz ist in besonderem Maße 
auf die Innovationskraft seiner Mitarbeiter1 angewiesen, um langfristig im Rahmen einer 
globalen Wirtschaft international wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Zur Erreichung 
dieses Ziels gilt es, strategisch wichtige Positionen im internationalen Wettbewerb zu festigen 
oder weiter auszubauen, insbesondere in den Wachstumsregionen der Welt. 
 
Die Sicherung und Entwicklung von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit ist letztlich 
entscheidende und unverzichtbare Voraussetzung einer dauerhaften Zukunftssicherung von 
ThyssenKrupp und seinen Beschäftigten. ThyssenKrupp und seine Belegschaft stellen sich 
insoweit den Herausforderungen der Globalisierung gemeinsam. Die Anstrengungen zur 
Sicherung des langfristigen Unternehmenserfolgs sind in gleicher Weise durch einen Geist 
respektvoller und kooperativer Zusammenarbeit wie die Wahrnehmung sozialer Verantwortung 
geprägt.  
 
ThyssenKrupp bekräftigt seine Verantwortung sowohl gegenüber Aktionären, Kunden und 
Mitarbeitern als auch gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt.  
 
Der Konzern bekennt sich zu den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung. Nachhaltige 
Entwicklung wird als kontinuierlicher Prozess verstanden, der neben der wirtschaftlichen 
Leistung des Unternehmens auch die sozialen Leistungen, den Ressourcenverbrauch, 
Arbeitsplätze und Weiterbildung umfasst. 
 
Über das unternehmerische Wirken hinaus versteht sich ThyssenKrupp als engagierter und 
verantwortungsbewusster Corporate Citizen. Im Rahmen seiner gesellschaftspolitischen 
Verantwortung unterstützt der Konzern gemeinnützige Institutionen, Projekte und Aktivitäten, 
vornehmlich an den eigenen Standorten, sei es in den Bereichen Kultur und Bildung, Sport, im 
sozialen, karitativen und humanitären Bereich.  
 
ThyssenKrupp wirkt in den Ländern, in denen ThyssenKrupp Unternehmen tätig sind, an einer 
Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit. Das beinhaltet auch die Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen zuständigen Institutionen. 
 
Die vorgenannten Ziele und Werte spiegeln sich zudem auch in dem Konzernleitbild wider.  
 
Das vorliegende Rahmenabkommen basiert auf der allgemeinen Verpflichtung aller an der 
Wirtschaft beteiligten Kräfte, die fundamentalen Rechte anzuerkennen und zu respektieren, die 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und der ILO-
Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit zum Ausdruck kommen. 
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ThyssenKrupp hat zudem durch den Beitritt zum Global Compact der Vereinten Nationen in 
2011 bekräftigt, dessen Prinzipien konsequent zu unterstützen. 
 
Auf dieser Grundlage dokumentieren der Vorstand der ThyssenKrupp AG, der 
Konzernbetriebsrat, die IG Metall und die IndustriAll Global Union mit diesem 
Rahmenabkommen grundlegende Zielsetzungen und Prinzipien sozial verantworteter 
Zusammenarbeit. Es ist im Interesse aller Parteien, dass der ThyssenKrupp Konzern kurz-, 
mittel- und langfristig wettbewerbsfähig, innovativ und wirtschaftlich erfolgreich bleibt und dies 
im Einklang mit der Wahrnehmung sozialer Verantwortung erfolgt. Diese Basis wollen die 
Sozialpartner wahren. 
 

 
1. Grundprinzipien und Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 

 
Die folgenden Grundsätze orientieren sich an den Grundprinzipien der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) und an den ILO Konventionen Nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 
und 182, den grundlegenden sogenannten Kernarbeitsnormen2. Wenn nationale Regelungen, 
internationale Gesetzesbestimmungen, Branchen-Standards und das vorliegende 
Rahmenabkommen das gleiche Thema behandeln, sind stets die jeweils strengeren 
Bestimmungen anzuwenden, es sei denn das damit verbundene Handeln wäre gesetzwidrig. 
 

 
2. Keine Diskriminierung oder Einschüchterung bei der Beschäftigung 

 
Die Prinzipien der Chancengleichheit und Gleichbehandlung werden ungeachtet des 
Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der sexuellen 
Identität, einer Behinderung, der Religion oder Weltanschauung oder der politischen Meinung 
gewährleistet (siehe Grundsätze der ILO Konvention Nr. 111). 
 
Es wird keine Diskriminierung auf Basis dieser Eigenschaften, keine sexuelle Belästigung oder 
sonstige persönliche Angriffe auf einzelne Personen geduldet. Beschäftigte werden 
grundsätzlich auf der Grundlage ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten ausgesucht, 
eingestellt, gefördert und entlohnt (s. Grundsätze ILO-Konventionen Nr. 100 und 111). 
 
Die Förderung und Integration sowie der respektvolle Umgang mit behinderten Menschen 
sind wesentliche Elemente der Unternehmenskultur 
 

 
3. Arbeitszeit 

 
Die im jeweiligen Staat gesetzlich festgelegte maximale Arbeitszeit sowie die entsprechenden 
Vereinbarungen – sofern vorhanden - werden eingehalten. Regelmäßige Arbeitszeiten, 
Überstunden und bezahlter Urlaub entsprechen auch dort, wo es keine Tarifverträge gibt, 
mindestens den gesetzlichen Vorschriften. 

 
Vergütungen für Überstunden sollen nicht eine unzureichende Grund-vergütung ausgleichen 
und sollen im Einklang mit den lokalen Gesetzen bezüglich Entgelt sowie Arbeits- und 
Gesundheitsschutz stehen.  
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4. Angemessene Vergütung 
 
Das Recht aller Beschäftigten auf eine angemessene Vergütung wird anerkannt. Alle 
Beschäftigten sollen klar formulierte mündliche und schriftliche Informationen hinsichtlich der 
Lohnbedingungen und über den Zeitrahmen ihrer Entlohnung (Entgeltzahlungstermine) in 
einer für sie verständlichen Sprache erhalten. Die Beschäftigten sollten bei jeder Lohnzahlung 
über die Höhe ihres Lohnes und etwaige Lohnabzüge informiert werden.  
 
 

5. Gesundheit, Sicherheit und Arbeitsbedingungen 
 

Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter bei der Arbeit sind von herausragender Bedeutung 
und leisten einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Sie sind daher neben der 
Qualität unserer Erzeugnisse und dem wirtschaftlichen Erfolg ein gleichrangiges 
Unternehmensziel.  

 
Eine präventive Gesundheitspolitik, die Sicherheit am Arbeitsplatz und sichere 
Arbeitsbedingungen sind bei ThyssenKrupp Aufgabe der Unternehmensleitung. 
ThyssenKrupp verpflichtet sich daher zur Einhaltung der jeweils gültigen lokalen Gesetze in 
Bezug auf eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung. Dabei sind Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz integrierter Bestandteil aller Betriebsabläufe und werden von Anfang an – 
bereits in der Planungsphase – in die technischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Überlegungen mit einbezogen. Die Mitarbeiter sollen eigenverantwortlich an der Erreichung 
der Arbeits- und Gesundheitsschutzziele mitwirken. 

 
Gesundheits- und Arbeitsschutz werden gefördert, um Verletzungen und Erkrankungen zu 
vermeiden. Mitarbeitern wird eine kostenlose Schutzkleidung/-ausrüstung gemäß den für 
ihren Arbeitsplatz geltenden verbindlichen Sicherheitsanweisungen zur Verfügung gestellt, 
und sie erhalten die notwendigen Unterweisungen zu den Risiken am jeweiligen Arbeitsplatz 
und deren Vermeidung. 

 
Die Parteien verpflichten sich auf das gemeinsame Ziel, kontinuierliche Verbesserungen in 
den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu erreichen. 
 
 

6. Förderung beruflicher Bildung 
 

ThyssenKrupp unterstützt die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter in hohem Maße und 
will die berufliche Bildung weiter auf hohem Niveau fördern, um die Kompetenz seiner 
Mitarbeiter zu stärken und zukunftsorientiert eine hohe Leistungsfähigkeit zu ermöglichen.  

 
ThyssenKrupp sieht in seiner breit gefächerten konzerninternen Bildungskultur einen 
wesentliches Element zur Sicherung von zukünftiger Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovationskraft. 

 
 
7. Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen 

 
Das Recht aller Mitarbeiter, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen auf 
demokratischer Basis zu bilden und ihnen beizutreten sowie Kollektivverhandlungen 
(Tarifverhandlungen) zu führen, wird nach den Grundsätzen der ILO-Konventionen Nr. 87, 98 
anerkannt. 
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ThyssenKrupp und Arbeitnehmer- bzw. Gewerkschaftsvertreter sollen demokratische 
Grundprinzipien einhalten, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter eine freie und faire 
Entscheidung treffen können, ob sie eine  Interessenvertretung bilden oder einer beitreten 
wollen, und dass in einem solchen Fall die freie Entscheidung für einen Vertreter ihrer eigenen 
Wahl erfolgen kann. Das Unternehmen und die Führungskräfte haben sich neutral zu 
verhalten und dürfen nicht auf die freie Wahl der Mitarbeiter Einfluss nehmen, indem sie 
Druck ausüben oder in sonstiger unzulässiger Weise intervenieren. 
 
Dies betrifft nicht die Rechte der Gesellschaft bezüglich Führung und Betrieb des 
Unternehmens (z.B. Gestaltung der Arbeitsbedingungen), sofern die Maßnahmen des 
Unternehmens als solche nicht auf die Behinderung gewerkschaftlicher Organisation abzielen. 
 
Falls Arbeitnehmervertreter demokratisch legitimiert sind, wird ihnen der Zugang zu allen 
Arbeitsstätten gewährt, an denen sie vertreten sind, soweit gewerkschaftlicher Zutritt 
erforderlich ist, um Gewerkschaftsvertretern die Ausübung ihrer Vertreterfunktion für diese 
Arbeitsstätte zu ermöglichen.  
 
ThyssenKrupp und die Belegschafts- und Gewerkschaftsvertretungen arbeiten offen und im 
Geiste einer konstruktiven, kooperativen Konfliktbewältigung zum Wohl des Konzerns und 
seiner Mitarbeiter zusammen. 
 
Arbeitnehmervertreter werden keine Benachteiligung oder Bevorzugung aufgrund ihrer 
Funktion erfahren.  
 

 
8. Freie Wahl der Beschäftigung 

 
Niemand soll gegen seinen Willen beschäftigt oder zur Arbeit gezwungen werden  
(s. Grundsätze der ILO-Konventionen Nr. 29 und 105). Jede Art der Zwangsarbeit ist 
unzulässig.  
 

 
9. Verbot von Kinderarbeit 

 
Kinderarbeit ist grundsätzlich untersagt. Die in der ILO-Konvention 138 über das Mindestalter 
für die Zulassung zur Beschäftigung festgelegten Bestimmungen finden Beachtung. 
ThyssenKrupp wird demzufolge keine Arbeitnehmer einstellen, die nicht ein Mindestalter von 
15 Jahren vorweisen können. In Ländern, die bei der ILO Konvention 138 unter die 
Ausnahme für Entwicklungsländer fallen, darf das Mindestalter auf 14 Jahre reduziert werden. 
 
Setzen innerstaatliche Regelungen oder einschlägige Tarifverträge höhere Altersgrenzen für 
das Mindestalter der Beschäftigten fest, so gelten diese besseren Regelungen.  
 
Die durch die ILO-Konvention 182 gesetzten Bestimmungen sind für ThyssenKrupp weltweit 
Maßstab. 
 
 

10. Zulieferer 
 
ThyssenKrupp stellt sicher, dass seine Zulieferer über die vorliegenden Grundsätze in 
geeigneter Weise informiert werden. ThyssenKrupp fordert seine Zulieferer hierdurch auf, 
entsprechende Grundsätze bei ihrer eigenen Unternehmenspolitik in Betracht zu ziehen. 
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11. Durchführung und Umsetzung  
 
Die in diesem Rahmenabkommen aufgestellten Grundsätze gelten weltweit für alle 
Konzernunternehmen. ThyssenKrupp stellt sicher, dass diese Grundsätze allen Beschäftigten 
und ihren Interessenvertretungen in geeigneter Form zugänglich gemacht werden.  

 
Die Verantwortung für die Einhaltung und Umsetzung liegt bei den Vorständen und 
Geschäftsführungen der Konzernunternehmen. Die Verantwortlichen werden unter Ein-
beziehung der Arbeitnehmervertreter entsprechend sensibilisiert. ThyssenKrupp trägt dafür 
Sorge, dass das vorliegende Rahmenabkommen in die 8 im Konzern meist gesprochenen 
Sprachen übersetzt wird. 

 
Betroffene Personen können sich im Konfliktfall an die vor Ort zuständigen Ansprechpartner 
wenden (insbesondere Vorgesetzter, zuständige Arbeitnehmervertretung, ggf. Compliance 
Manager). Parallel dazu können über die internen Informationswege (per E-Mail an die 
zentrale E-Mail-Adresse xxx@thyssenkrupp.com) Hinweise auf mögliche Verletzungen der 
Bestimmungen gegeben werden. Den meldenden Personen darf hieraus kein Nachteil 
erwachsen. 
 
Bei berechtigten Beschwerden ergreifen die verantwortlichen Geschäftsführer bzw. Vorstände 
- bei Bedarf unter Einbindung der Verantwortlichen des zuständigen Regional Headquarters - 
geeignete Maßnahmen zur Abhilfe. Hierbei schöpfen sie und die betroffenen Mitarbeiter bzw. 
die lokal zuständigen Arbeitnehmervertreter alle Möglichkeiten zur lokalen Beilegung des 
Konflikts aus. 

 
Handelt es sich um Beschwerden bzw. Hinweise von grundlegender Bedeutung, die nicht 
durch lokale Schlichtungsmöglichkeiten beigelegt werden können, so geht die ThyssenKrupp 
AG den Hinweisen unter Einbindung des Personalvorstands der ThyssenKrupp AG im Dialog 
mit dem internationalen Ausschuss nach. 
 
 

12. Internationaler Ausschuss 
 
Zur zusätzlichen Kontrolle und zum regelmäßigen Dialog über die Einhaltung und Umsetzung 
dieses Rahmenabkommens wird ein so genannter internationaler Ausschuss eingesetzt.  
 
Dieser Ausschuss setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden und den beiden 
stellvertretenden Vorsitzenden des Konzernbetriebsrates, dem Vorsitzenden des Europäischen 
Betriebsrates sowie dem Konzernbetreuer der IG Metall und einem Vertreter von IndustriAll - 
Global Union. Bei Bedarf kann der internationale Ausschuss im Einvernehmen mit der 
ThyssenKrupp AG weitere Teilnehmer als Gäste hinzuziehen. 
 
Der Personalvorstand der ThyssenKrupp AG berichtet mindestens einmal jährlich auf Basis 
entsprechender Unterlagen dem internationalen Ausschuss über den Stand von Umsetzung 
und Einhaltung des Rahmenabkommens weltweit. 
 
Der Personalvorstand der ThyssenKrupp AG unterrichtet den internationalen Ausschuss über 
gemeldete Verstöße von grundlegender Bedeutung, die vor Ort nicht gelöst werden konnten. 
Der internationale Ausschuss kann geeignete Maßnahmen zur Beilegung der vorgenannten 
Verstöße vorschlagen, sofern lokale bzw. nationale Schlichtungsmöglichkeiten zur Beilegung 
erfolglos ausgeschöpft worden sind. Er kann weiterhin Vorschläge für die Einführung 
vorbeugender Maßnahmen machen. Der Personalvorstand der ThyssenKrupp AG berät mit 
dem internationalen Ausschuss die eingebrachten Vorschläge mit dem Ziel, die Verstöße 
abzustellen und künftig zu vermeiden. 
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Es steht den Vertretern des internationalen Ausschusses frei, in Abstimmung mit dem 
Personalvorstand der ThyssenKrupp AG einmal jährlich die Produktionsstätten eines 
Konzernunternehmens bzw. mehrerer Konzernunternehmen einer Region in einem Land seiner 
Wahl in Augenschein zu nehmen. Die ThyssenKrupp AG gewährleistet den Zugang zu den 
betreffenden Produktionsstätten. 
 
Die ThyssenKrupp AG trägt die Kosten, die im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben des 
internationalen Ausschusses entstehen.   
 
Die Mitglieder des internationalen Ausschusses erhalten alle zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe 
erforderlichen Informationen und Unterlagen.  
 
 

13. Schlussbestimmungen  
 
Die unterzeichnenden Parteien vereinbaren, dass alle Differenzen, die sich aus der Auslegung 
und Umsetzung dieses Rahmenabkommens ergeben, gemeinsam geprüft werden mit dem Ziel 
einer Lösung. 

 
Dieses Rahmenabkommen behält seine Gültigkeit, bis eine der Vertragsparteien es aufkündigt, 
indem sie dies den jeweils anderen Parteien mit einer Frist von drei Kalendermonaten zum 
Monatsende schriftlich mitteilt. 
 
Aus diesem Rahmenabkommen können keinerlei individuelle Ansprüche oder Ansprüche 
Dritter abgeleitet werden. Dies gilt auch für die Unterzeichner dieses Rahmenabkommens, d.h. 
das Rahmenabkommen entfaltet zwischen den unterzeichnenden Parteien keine 
Rechtswirkung. 

 
 

Essen, xx.xx 2015 
 
 
ThyssenKrupp AG      
 
 
Heinrich Hiesinger  Oliver Burkhard 
 
 
 
Konzernbetriebsrat    
 
 
Wilhelm Segerath            Susanne Herberger               Martin Dreher 
 
 
 
IG Metall / IndustriAll - Global Union 
 
 
Berthold Huber 
 
 
 
Bei unterschiedlicher Auslegung dieser Vereinbarung ist die englische Fassung maßgeblich.   
















